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2124-14-1 

Gesetz 
zur Ausführung 

des Rettungsassistentengesetzes und 
des Orthoptistengesetzes 

(AG-RettAssG-OrthoptG) 

Vom 13. Juli 1990 

Der Landtag des Freistaates Bayern hat das fol
gende Gesetz beschlossen, das nach Anhörung des 
Senats hiermit bekanntgemacht wird: 

Art. 1 

Das Staatsministerium des 1nnern wird ermäch
tigt, durch Rechtsverordnung zu bestimmen, wel
che Behörden für den Vollzug 

1. des Gesetzes über den Beruf der Rettungsassi
stentin und des Rettungsassistenten (Rettungs
assistentengesetz - RettAssG) vom 10. Juli 1989 
(BGEl I S. 1384), 

2. des Gesetzes über den Beruf der Orthoptistin 
und des Orthoptisten (Orthoptistengesetz 
OrthoptG) vom 28. November 1989 (BGEl I 
S. 2061) sowie 

3. der auf Grund dieser Gesetze erlassenen Rechts
verordnungen 

zuständig sind. 

Art. 2 

Es treten in Kraft: 

1. Art. 1 Nr. 1 mit Wirkung vom 1. September 1989, 

2. Art. 1 Nr. 2 mit Wirkung vom 1. Januar 1990 , 

3. Art. 1 Nr.3 hinsichtlich der Rechtsverordnungen 
zum Rettungsassistentengesetz mit Wirkung 
vom 25. November 1989, im übrigen mit Wirkung 
vom 1. Januar 1990. 

München, den 13. Juli 1990 

Der Bayerische Ministerpräsident 

Dr. h . c. Max S trei bl 
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7801- 1- E 

Zwei tes Gesetz 
zur Änderung des Gesetzes 
über die Zuständigkeiten 

im Bereich der Land - und Forstwirtschaft 
Vom 13. Juli 1990 

Der Landtag des Freistaates Bayern hat das fol
gende Gesetz beschlossen, das nach Anhörung des 
Senats hiermit b ekanntgem acht wird: 

§ 1 

Das Gesetz über die Zuständigkeiten im Bereich 
der Land- und Forstwir tschaft (ZustGELF) vom 
19 . April 1986 (GVBl S.49 , ber. S.118, BayRS 
7801-1-E), geändert durch Gesetz vom 25. März 
1988 (GVBl S. 87), wird wie folgt geändert: 

1. Es wird folgender neuer Art. 10 eingefügt : 

"Art. 10 

Gesetz zur Förderung der bäuerlichen 
Landwirtsch aft 

Zuständig für den Vollzug des Gesetzes zur 
Förderung der bäuerlichen Landwirtschaft vom 
12. Juli 1989 (BGBl I S. 1435) sind die Ämter für 
Landwirtschaft. " 

2. Der bisherige Art. 10 wird Art. 11 und erhält fol
gende Fassung : 

"Art. 11 

Verweisungen 

Soweit dieses Gesetz auf Rechtsvorschriften 
verweist, bezieht sich die Verweisung auf die Vor
sch riften in ihrer jeweils geltenden Fassung." 

3. Der bisherige Art. 11 wird Art . 12. 

§ 2 

Dieses Gesefz tritt mit Wirkung vom 19 . Juli 1989 
in Kraft. 

München, den 13. Juli 1990 

Der Bayerische Ministerpräsident 

Dr.h.c .Max Streibl 

2132-1- 13- 1- 1 

Verordnung 
über die Übertragung von Aufgaben 

der Kreisverwaltungs behörden 
an kreisangehörige Gemeinden 

Vom 5. Juni 1990 

Auf Grund von Art. 62 Abs.2 der Bayerischen 
Bauordnung und Art . 75 Abs. 1 Satz 3 des Bayeri
schen Wassergesetzes (BayWG) erläßt das Bayeri
sche Staatsministerium des 1nnern folgende Ver
ordnung: 

§ 1 

Die Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehörde 
werden den Städten Burghausen und Lohr a. Main 
sowie dem Markt Garmisch-Partenkirchen über
tragen. 

§ 2 

Der Stadt Burghausen und dem Markt Gar
misch-Partenkirchen werden die Aufgaben der 
Kreisverwaltungsbehörde nach § 21 des Wasser
haushaltsgesetzes (WHG) , Art. 68, 69 und 75 
BayWG in Verfahren über eine Erlaubnis nach § 7 
WHG in Verbindung mit Art. 16 und 17 BayWG für 
das Einleiten 

1. von Abwasser aus Kleinkläranlagen mit einem 
Anfall häuslicher Abwässer bis zu 8 m3 je Tag und 

2. von Niederschlagswasser, soweit die Einleitung 
nicht nach § 7 Abs. 1 in Verbindung mit § 10 
Abs. 1 Nr.4 des Abwasserabgabengesetzes ab
gabepflichtig ist 

in Gewässer übertragen. 

§ 3 

1 Diese Verordnung tritt am 1. September 1990 in 
~raft . 2Gleichzeitig tritt die Verordnung über die 
Ubertragung von Aufgaben der unteren Bauauf
sichtsbehörde an kreisangehörige Gemeinden 
(BayRS 2132- 1- 13-1) außer Kraft. 

München, den 5. Juni 1990 

Bayerisches Staatsministerium des Innern 

Dr. Edmund S t 0 i be r, Staatsminister 
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2210-6-4-WK 

Verordnung 
zur Änderung der Verordnung 

über die Verleihung von akademischen Graden 
in Fachhochschulstudiengängen 

an nichtstaatlichen Hochschulen in Bayern 

Vom 9. Juli 1990 

Auf Grund von Art. 108 Abs. 1 und Art. 135 des 
Bayerischen Hochschulgesetzes erläßt das Bayeri
sche Staatsministerium für Wissenschaft und 
Kunst folgende Verordnung: 

§ 1 

Die Verordnung über die Verleihung von akade
mischen Graden in Fachhochschulstudiengängen 
an nichtstaatlichen Hochschulen in Bayern (BayRS 
2210-6-4-WK) wird wie folgt geändert: 

1. § 1 erhält folgende Fassung: 

,, § 1 

(1) lAuf Grund der in Fachhochschulstudien
gängen an nichtstaatlichen Hochschulen bestan
denen Abschlußprüfung verleihen diese folgende 
akademische Grade, die auch in der angegebe
nen Kurzform geführt werden können: 

1. In der Ausbildungsrichtung Gestaltung: 

"Diplom-Designer (FH)" und "Diplom-Desig
nerin (FH)" 
Kurzform: "Dipl.-Designer (FH)" und "Dipl.
Designerin (FH)" 

2. in der Ausbildungsrichtung Religionspädago
gik und kirchliche Bildungsarbeit: 

"Diplom-Religionspädagoge (FH)" und "Di
plom-Religionspädagogin (FH) " , 
Kurzform: "Dipl.-Rel.päd. (FH)", 

3. in der Ausbildungsrichtung Sozialwesen: 

"Diplom-Sozialpädagoge (FH)" und "Diplom
Sozialpädagogin (FH)", 
Kurzform: "Dipl.-Sozialpäd. (FH)", 

4. in der Ausbildungsrichtung Technik: 

a) in der Fachrichtung Informatik : 

"Diplom-Informatiker (FH)" und "Di
plom-Informatikerin (FH)" 
Kurzform: "Dipl.-Inform. (FH)" , 

b) in der Fachrichtung Mathematik: 

"Diplom-Mathematiker (FH)" und "Di
plom-Mathematikerin (FH)" 
Kurzform: "Dipl.-Math. (FH)", 

c) in der Fachrichtung Wirtschaftsingenieur
wesen: 

"Diplom-Wirtschaftsingenieur (FH)" und 
" Diplom -Wirtschaftsingenieurin (FH)" 
Kurzform: "Dipl.-Wirtschaftsing. (FH)", 

d) in allen anderen Fachrichtungen der Aus
bildungsrichtung Technik: 

"Diplom-Ingenieur (FH) " und "Diplom
Ingenieurin (FH) " 
Kurzform: "Dipl.-Ing. (FH) ", 

5. in der Ausbildungsrichtung Wirtschaft: 

"Diplom-Betriebswirt (FH)" und "Diplom
Betriebswirtin (FH)" 
Kurzform: "Dipl.-Betr iebswirt (FH)" und 
"Dipl.-Betriebswirtin (FH)" . 

2In den Studiengängen der Fachhochschule des 
Bundes für öffentliche Verwaltung legt das 
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst 
im Einvernehmen mit dem Staatsministerium 
der Finanzen im Anerkennungsbescheid auf An
trag des Trägers den zu verleihenden Diplom
grad fest. 

(2) Absolventinnen wird der Diplomgrad in 
der männlichen Form verliehen, wenn dies 
spätestens mit der Meldung zum letzten Ab
schnitt der Abschlußprüfung beantragt wird. 

(3) Auf Antrag ist im Diplomgrad die fachli
che Bezeichnung des Studiengangs anzugeben 
(z. B . "Diplom-Ingenieur (FH) für .. . " ). " 

2. In § 2 Satz 3 werden nach dem Wort "Präsiden
ten" die Worte " bzw. Rektor" eingefügt. 

3. Nach § 2 wird folgender neuer § 3 eingefügt : 

,,§ 3 

Absolventinnen, die den Diplomgrad ohne 
einen besonderen Antrag nach § 1 Abs. 2 in der 
männlichen Form erhalten haben, können den 
Diplomgrad auch in der weiblichen Form füh
ren." 

4. Die bisperigen §§ 3 bis 5 werden §§ 4 bis 6. 

§ 2 

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 15. Juli 
1990 in Kraft. 

München, den 9. Juli 1990 

Bayerisches Staatsministerium 
für Wissenschaft und Kunst 

Hans Zehetmair, Staatsminister 
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2235-2-1-1-K 

Verordnung 
zur Änderung der Schulordnung 

für die Schulversuche mit Orientierungsstufen 
und Gesamtschulen 

Vom 11. Juni 1990 

2. Die Anlage wird wie folgt geändert: Auf Grund von Art. 24 Abs. 2 Satz 2, Art. 66 und 
97 Abs. 1 des Bayerischen Gesetzes über das Erzie
hungs- und Unterrichtswesen erläßt das Bayeri
sche Staatsministerium für Unterricht und Kultus 
folgende Verordnung: 

a) In Stundentafel c wird folgende Querspalte 
angefügt: 

§ 1 

Die Schulordnung für die Schulversuche mit 
Orientierungsstufen und Gesamtschulen vom 
2. August 1984 (GVBl S. 267, BayRS 2235-2-1-1-K), 
geändert durch Verordnung vom 20. August 1985 
(GVBl S. 641), wird wie folgt geändert: 

1. § 34 Abs. 2 Satz 1 Nr. 9 wird wie folgt geändert: 

a) In Buchstabe a werden nach dem Wort "Fran
zösisch" die Worte "oder Informatik" einge
fügt. 

b) In Buchstabe b werden nach dem Wort "Fran
zösisch" die Worte "oder Informatik" einge
fügt. 

c) In Buchstabe c werden im letzten Halbsatz 
nach dem Wort "Französisch" die Worte "oder 
Informatik" eingefügt. 

"Informatik 9) 2" 

b) In Stundentafel d wird folgende Querspalte 
angefügt: 

"Informatik 9) 2 2" 

§ 2 

Diese Verordnung tritt am 1. August 1990 in 
Kraft. 

München, den 11. Juni 1990 

Bayerisches Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus 

In Vertretung 

Otto Meyer, Staatssekretär 
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